
Kolpingsfamilie Muri

Statuten



Statuten Kolpingsfamilie Kolping Schweiz 

Gleichstellung 

Sämtliche Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich gleichermassen auf 
Frauen und Männer. 

1. Name, Zweck, Ziele

Art. 1 Geltungsbereich 

Unter Vorbehalt der im zweiten Absatz genannten Ausnahmen gelten die Statuten 
der Kolpingsfamilien nur, soweit sich die betreffende Kolpingsfamilie keine eigenen, 
besonderen Ortsstatuten gibt. 
Die besonderen Ortsstatuten dürfen den Statuten des Nationalverbandes nicht 
widersprechen. Besondere Ortsstatuten können nur an einer Generalversammlung 
geschaffen oder geändert werden, nach Bekanntgabe des Traktandums in der schrift­
lichen Einladung und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimm­
berechtigten. Sie treten erst mit der Genehmigung durch die Verbandsleitung von 
Kolping Schweiz in Kraft. 

Art. 2 Name und Struktur 

Die Kolpingsfamilie Muri ist ein Verein im Sinne des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (ZGB), Art. 60 ff. Alle Kolpingsfamilien der Schweiz bilden zusam­
men Kolping Schweiz und gehören durch dieses dem Kolpingwerk Europa und Kol­
ping International an. Wenn vorhanden ist jede Kolpingsfamilie gleichzeitig Mitglied 
eines Regionalverbandes. 

Art. 3 Ziel und Zweck 

Der Verein setzt sich zum Ziel, das Werk seines Gründers Adolph Kolping (8. Dezem­
ber 1813 - 4. Dezember 1865) in einer zeitgemässen Form weiterzuführen: 
• die Mitglieder zu unterstützen, sich als Christen in der Welt und damit im Beruf, in

Ehe und Familie, in Kirche, Gesellschaft und Staat zu engagieren
• seinen Mitgliedern und der Gesellschaft Lebenshilfen anzubieten
• durch die Aktivitäten seiner Mitglieder und seiner Gruppierungen das Gemeinwohl

im christlichen Sinne zu fördern und an der ständigen Erneuerung und Humani­
sierung der Gesellschaft mitzuwirken

Art. 4 Besondere Ziele 

Das Ziel wird zu erreichen versucht durch: 
• Bildung der Mitglieder vor allem in den Sachgebieten Familie, Soziales und

öffentliches Leben, Religion und Beruf
• sinnvolle Freizeitgestaltung und Aktionen
• Sozial- und Entwicklungsprojekte im In- und Ausland
• Pflege des Familiengeistes und der Geselligkeit
• Betreuung von zugezogenen Mitgliedern
• Bereitstellung von Vereinshäusern und Kolpinglokalen
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